
Pillar II 
Was tun?



Lokale   Kompli kationen  
der globalen Steuer

Unternehmen müssen  nationale 
Sonderregeln berücksichtigen. 
Das macht Pillar II zu einem noch 
schwierigeren Projekt.

S eit der ersten Veröffentlichung der OECD 
Model Rules für die globale Mindest-
besteuerung sind mehr als zwei Jahre ver-

gangen. Was zuerst nur eine lose Regelsammlung 
war, die mehr einem Konzeptpapier als einem 
Steuergesetz glich, hat sich in dieser Zeit zu einem 
unüberschaubaren Konvolut internationaler und 
nationaler Vorschriften entwickelt. In Deutschland 
hat der Gesetzgeber die Umsetzung in nationales 
Recht Ende 2023 abgeschlossen. Andere EU-Mit-
gliedstaaten sind noch dabei, etwa das Nachbarland 
Polen. Das macht die Befolgung für multinationale 
Konzerne schon schwieriger. Noch komplizierter 
wird es dadurch, dass jedes Land selbst innerhalb 
der EU die EU-Richtlinie ein wenig anders auslegen 
kann. Vollends vertrackt wird Pillar II durch ein 
anfangs wenig beachtetes Detail: die Erhebung einer 
nationalen Ergänzungssteuer. 



Die Crux mit der nationalen Ergänzungssteuer 
Falls in ihrem Land eine Niedrigbesteuerung unter-
halb von 15 Prozent vorliegt, bekommen die natio-
nalen Finanzbehörden die Möglichkeit, die Steuer-
belastung der jeweiligen Unternehmensgruppe 
mittels einer „nationalen Ergänzungssteuer“ selbst 
auf das Mindestlevel anzuheben. Die OECD hat 
zwar die Richtung vorgegeben, wie eine nationa-
le Ergänzungssteuer auszugestalten ist, aber keine 
1 : 1-Blaupause entwickelt, die alle Details regelt. 
Nun zeichnet sich ab: Nationale Ergänzungssteuern 
unterscheiden sich in ihrer Umsetzung tatsächlich 
von den allgemeinen Pillar-II-Regeln. Unternehmen 
müssen daher nicht nur die OECD-Regelungen und 
die Umsetzung im jeweiligen Heimatland sorgfältig 
analysieren, sondern auch prüfen, nach welcher 
Rechnungslegungsnorm beispielsweise die natio-
nale Ergänzungssteuer – (Qualified) Domestic Mini-
mum Top-up Tax, kurz (Q)DMTT – zu berechnen ist. 

Gilt die Safe-Harbour-Regel? 
Und damit nicht genug: Handelt es sich überhaupt 
um eine „qualifizierende“ nationale Ergänzungs-
steuer, für die in Deutschland die Safe-Harbour-
Regelung in Anspruch genommen werden kann? 
Denn nur dann ist die lokale Steuer vollumfänglich 
in die Pillar-II-Systematik integriert und wird auch 
nur dann hierzulande vom Fiskus systemgerecht 
berücksichtigt.



Was jetzt zu tun … 

... und zu beachten ist?

bis Jahresende:

bis 06/2026:

in 2025:

Was es (noch) komplizierter macht:

dauerhaft:

Jahresabschluss 2024* 

 
*bei kalenderjahrgleichem 
Wirtschaftsjahr

Mindeststeuererklärung 
und Mindeststeuer-
bericht für 2024

Abschluss der Implemen-
tierung, z.B.  finale Defini-
tion und Umsetzung des 
Zielprozesses, Finalisie-
rung technische Lösung

Weitere Aktivitäten  
der Gesetzgeber

Registrierungen / 
Anmeldungen

Weitere Publikationen  
der OECD

Lokale Fristen für QDMT

Konkretisierung  
technischer Standards

… und noch vieles mehr!

Awareness und 
 Monitoring im Konzern,
Umsetzung  
Pillar-2-Compliance



Wir möchten Sie 
bei diesen   Heraus -
forderungen mit 
verschiedenen  
Workshop-Formaten 
begleiten:

Workshop I – Pillar 2 Weltreise 
Wir gehen auf die Umsetzung in einzelnen Län-
dern ein, berichten zum Stand der Dinge, erläutern 
die Bedeutung der lokalen Anforderungen für 
Ihre Umsetzung und geben Ihnen Handlungs-
empfehlungen in einer komprimierten Weise. 

Workshop II – Daten, Daten, Daten 
Die Umsetzung von Pillar II erfordert von Unter-
nehmen wesentliche Anpassungen in der Buch-
haltung und im Reporting. Notwendig sind beispiels-
weise die Trennung und Beschaffung spezifischer 
Daten. Zudem müssen Prozesse für die Berechnung 
von Steuern und deren Korrekturen etabliert wer-
den.



Workshop III – EY GloBE Engine 
Wir stellen Ihnen unser neues Tool EY GloBE Engine 
vor, mit dem Unternehmen die globale Mindest-
steuer bewältigen und die hohe Komplexität der 
unterschiedlichen nationalen Umsetzungen mana-
gen können.  

Workshop IV – GloBE Refresh 
Wo stehen Sie in der Umsetzung? Was sind Best-
Practice-Empfehlungen? Welche Systeme und Pro-
zesse haben Sie schon etabliert, und welche Tools 
wollen Sie nutzen? Was sind mögliche nächste 
Schritte? 

Alle Workshops können beliebig kombiniert werden.

Ihr Ansprechpartner
Dirk Nolte 
dirk.nolte@de.ey.com

mailto:dirk.nolte%40de.ey.com%20?subject=Lokale%20Kompli%C2%ADkationen%20der%20globalen%20Steuer


Pillar II – Wo bloß anfangen?  
Schreiben Sie uns an  unsere  zentrale 
 E-Mail- Adresse: 

oder werfen Sie einen Blick in unsere  
Workshop-Formate:

Anfang September fand ein  Webcast statt,  
zu dem wir Ihnen hier die Archivfassung anbieten:

beps@de.ey.com

Pillar II – Wo bloß anfangen?

Was jetzt zu tun ist:  
Steuerrecht,  Prozesse,  Technologie

mailto:beps%40de.ey.com?subject=Pillar%20II%20-%20Wo%20blo%C3%9F%20anfangen
https://www.ey.com/de_de/service-radar/beps-oecd-mindestbesteuerung-globe
https://de-tax-and-law-news.ey.com/wp-content/uploads/2024/09/BEPS_Pillar_2_Webcast-05092024.mp4


EY GloBE Engine

Mit dem neu entwickelten Tool 
behalten Unternehmen den  
Überblick und können die globale 
Mindeststeuer meistern. 

D ie unterschiedliche Umsetzung der globa-
len Mindestbesteuerung in nationales Recht 

– und die damit verbundenen Abweichungen 
von den OECD Model Rules – erhöhen die Komplexi-
tät für Unternehmen. Ohne eine zuverlässige 
technologische Unterstützung können Unter-
nehmensgruppen ihre neuen Verpflichtungen nicht 
erfüllen. EY hat mit der GloBE Engine eine Techno-
logielösung entwickelt, um die weltweiten Pillar-II-
Regelungen effizient zu managen und die Compli-
ance im Konzern zu gewährleisten. Mit der EY GloBE 
Engine lassen sich auch Rückstellungsberechnungen 
und Simulationen für die Unternehmensgruppe 
durchführen. Zu den positiven Merkmalen von EY 
GloBE Engine zählen beispielhaft: 



• maximale Effizienz und Flexibilität beim  
Datenimport 
Die EY GloBE Engine ermöglicht verschiedene 
Formen des Datenimports, sei es über API-
Schnittstellen, File-Upload in beliebigem Format 
oder manuelle Eingaben mittels flexibel gestalt-
barer, webbasierter Abfragebögen, über die 
komplexe, nicht im Konsolidierungssystem vor-
handene Datenpunkte bei den lokalen Ansprech-
personen eingesammelt werden können. Integ-
rierte Validierungsprüfungen gewährleisten die 
Qualität und Vollständigkeit der importierten 
Daten. 

• Berücksichtigung sämtlicher lokaler 
 Vorschriften 
Unter Einbeziehung unseres globalen EY-Netz-
werks pflegen wir eine umfangreiche Regeldaten-
bank, die laufend aktualisiert wird und sicherstellt, 
dass anerkannte nationale Ergänzungssteuern 
und andere lokale Besonderheiten bei allen 
Berechnungen im Tool berücksichtigt werden. 
 

• hoher Grad der Automatisierung  
Die EY GloBE Engine ermöglicht ein hohes Maß 
der Automatisierung im Hinblick auf Datenimport, 
Datenverarbeitung und Berechnungen. Gleich-
zeitig sind nachträgliche manuelle Anpassungen 
zu jedem Zeitpunkt möglich.  



• nutzerfreundliche Anwenderoberfläche  
und  flexible Zugriffsmöglichkeiten   
Die EY GloBE Engine bietet eine zentrale Platt-
form, über die verschiedene Anwender die für die 
Berechnungen erforderlichen Daten über eine 
intuitive und nutzerfreundliche Oberfläche bereit-
stellen können. Über ein granulares Nutzer- und 
Rechtemanagement lässt sich flexibel steuern, 
dass die jeweiligen Anwender nur die Daten und 
Bereiche einsehen können, für die sie berechtigt 
sind.  

• Präsentation der Ergebnisse mittels 
 aussagekräftiger Visualisierungen  
Verschiedene Dashboards ermöglichen einen 
effizienten Überblick über sämtliche Ergebnisse 
der Pillar-II-Berechnungen sowie eine schnel-
le Identifizierung möglicher Ausreißer und ent-
sprechender Gründe.

Ihre Ansprechpersonen
Dirk Nolte 
dirk.nolte@de.ey.com 
Cornelia Wolff  
cornelia.wolff@de.ey.com

mailto:dirk.nolte%40de.ey.com%20?subject=EY%20GloBE%20Engine
mailto:cornelia.wolff%40de.ey.com?subject=EY%20GloBE%20Engine


EY GloBE Engine – Datenbank mit allen  
BEPS-Pillar-II-Regularien weltweit

EY GloBE Engine –  Key-Informationen  im Überblick



Hier anschauen

https://de-tax-and-law-news.ey.com/wp-content/uploads/2024/09/EY-GloBE-Video_SCORE-APPROVED_EYG-no.-005524-24Gbl.mp4


EY | Building a better working world
Mit unserer Arbeit setzen wir uns für eine besser funktionie-
rende Welt ein. Wir helfen unseren Kunden, Mitarbeitenden und 
der Gesellschaft, langfristige Werte zu schaffen und das Ver-
trauen in die Kapitalmärkte zu stärken.

In mehr als 150 Ländern unterstützen wir unsere Kunden, ver-
antwortungsvoll zu wachsen und den digitalen Wandel zu 
gestalten. Dabei setzen wir auf Diversität im Team sowie Daten 
und modernste Technologien in unseren Dienstleistungen. 

Ob Assurance, Tax & Law, Strategy and Transactions oder Con-
sulting : Unsere Teams stellen bessere  Fragen, um neue und 
bessere Antworten auf die komplexen Herausforderungen 
unserer Zeit geben zu können.
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